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Schuldnerberatungsstelle für den Landkreis Augsburg  

 

 

 

Die Beratungsstelle  
 

Spenglergäßchen 7a 

86152 Augsburg  

 

Telefon: 0821/45019-3250  

Telefax: 0821/45019-9250 

E-Mail: schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de 

Internet: www.diakonie-augsburg.de 

Träger: Diakonisches Werk Augsburg e.V. 

 

Sekretariat/Terminvergabe: Mo. - Do.: 08:30 – 16:00 Uhr 

 Fr.:            08:30 – 12:00 Uhr 

 

Telefonische Beratung: Mo. – Fr.: 11:00 – 12:00 Uhr 

 

 

 

Personelle Besetzung 

 

Im Dezember verließ Frau Susanne Grußler nach langjähriger Mitarbeit die Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstelle, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Aufgrund der hohen 
fachlichen Anforderungen und der schwierigen Bewerberlage konnte die Stelle leider erst 
ab Juli 2021 wiederbesetzt werden mit Frau Elke Niederhuber.  

Im Januar 2021 kehrte Frau Rebecca Krötz aus der Elternzeit zurück und nahm ihre Tä-
tigkeit wieder auf. 

Seit Juli 2021 sind somit wieder alle Stellen besetzt. Das Team besteht nun neben der 
Leitung aus sechs Beraterinnen, die alle in Teilzeit tätig sind und den beiden Teilzeit-
Verwaltungskräften. 
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I. Das Beratungsangebot  
 
Das Beratungsangebot ist ganzheitlich ausgerichtet und als Unterstützung für alle Bürge-
rinnen und Bürger im Landkreis Augsburg bestimmt, die von Armut und Überschuldung 
bedroht oder betroffen sind.  
 
Schwerpunkt der Beratung ist die „Soziale Schuldner- und Insolvenzberatung“. 
Das bedeutet nicht ausschließlich die Betrachtung finanziell-wirtschaftlicher sowie recht-
licher Aspekte, sondern immer auch die Miteinbeziehung der Lebenssituation und des 
sozialen Umfelds der Ratsuchenden in die Beratung. Dadurch wird es in vielen Fällen 
möglich, individuelle und nachhaltige Lösungen für die jeweils vorliegende Überschul-
dungssituation unserer Klientinnen und Klienten zu finden. 
 
Dazu ist vielfach ein längerfristiger Beratungsprozess erforderlich, der auf die persönliche 
und soziale Situation des Ratsuchenden abgestimmt sein muss und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit voraussetzt. Eine entsprechende Freiwilligkeit und Ergebnisoffenheit 
der Beratung ist deshalb für alle Beteiligten notwendig und sinnvoll. 
 
Vorrangiges Ziel der Beratung ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebenssitua-
tion zu stabilisieren und die finanzielle Situation soweit als möglich zu normalisieren. 
 
Wie viele Bereiche des öffentlichen Lebens wurde die Arbeit unserer Beratungsstelle auch 
im Berichtsjahr wieder erheblich durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Steigende 
Corona-Erkrankungen in unserem Zuständigkeitsgebiet veranlassten unser Beratungs-
stelle dann zeitweise, nur noch in Ausnahmefällen face-to-face-Termine abzuhalten. Un-
ter Einhaltung der Hygienebestimmungen wurde diese Vorgehensweise auch im restli-
chen Jahr beibehalten.  
 
Mit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 mussten wir unsere gewohnte Arbeits-
weise neu gestalten und ausrichten. Unser vorrangiges Ziel war dabei immer, für Ratsu-
chende trotz und gerade während der Pandemie als Ansprechpartner und Hilfestelle da 
zu sein. 
Wichtigste Neuerung war die Umstellung auf telefonische Beratungsgespräche. Diese zu-
nächst ungewohnte Form der Kommunikation erforderte Flexibilität und Akzeptanz sowohl 
von Klientinnen und Klienten als auch von unseren Beraterinnen. Der überwiegende Teil 
der Ratsuchenden war überrascht und erleichtert darüber, dass unsere Beratungsstelle 
auch in Zeiten des Lockdowns besetzt war und das Beratungsangebot lückenlos fortge-
führt wurde. Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis begrüßten es auch, wenn 
eine Anfahrt in unsere Büroräume für sie nun entfiel und sie insbesondere im öffentlichen 
Personennahverkehr keiner erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren. Die daraus 



Schuldner- und Insolvenzberatung   
für den Landkreis Augsburg 
 
 
 
 

 

3 
 

resultierende Ersparnis der oft erheblichen Kosten für die Fahrt in unsere Beratungsstelle 
wurde ebenfalls positiv von den Ratsuchenden aufgenommen. Es war auch zu beobach-
ten, dass telefonische Beratungstermine sehr  zuverlässig und pünktlich eingehalten wer-
den. 
 
Ein weiterer Aspekt des Hygienekonzepts war das mobile Arbeiten. Hierzu konnten im 
Berichtszeitraum wichtige Erfahrungen gesammelt  werden. Langfristiges Ziel wird es 
sein, die positiven Aspekte des mobilen Arbeitens und der medial vermittelten Beratungs-
kontakte auch über die Pandemiedauer hinaus zu bewahren. Oberste Priorität behält da-
bei jedoch immer die Aufrechterhaltung der persönlichen Beratungsbeziehung.  
 
Unser Beratungsangebot 
 
Die Schuldnerberatung bietet Beratungsgespräche zu vereinbarten Terminen an, die im 
Berichtsjahr zeitweilig überwiegend telefonisch stattfanden. Um unseren Klientinnen und 
Klienten hohe Telefonkosten zu ersparen, rufen unsere Beraterinnen bei ihnen an. Diese 
Gespräche dienen vor allem der ausführlichen Anamnese der Problemlage, dem Erarbei-
ten und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten und schließlich der gemeinsamen Entwick-
lung einer Regulierungsperspektive und der anschließenden praktischen Umsetzung.  
 
Inhaltliche Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind unter anderem:  

- Haushaltsanalyse/Budgetberatung 
- Existenzsicherung/Sozialleistungsberatung 
- Beratung bei Mietschulden, Stromschulden oder bei drohender Ersatzfreiheits-

strafe/Erzwingungshaft 
- Informationen zum gesetzlichen Pfändungsschutz 
- Ausstellen einer Bescheinigung für das Pfändungsschutzkonto nach § 850 k ZPO 
- Forderungsüberprüfung 
- Informationen zu Sanierungsperspektiven 
- Psychosoziale, präventive Beratung 
- Schuldenregulierung, Verhandlungen mit Gläubigern 
- Beratung zur Verbraucher- und eventuell zur Regelinsolvenz 
- Durchführung des zur Einleitung des Verbraucherinsolvenzverfahrens notwenigen au-

ßergerichtlichen Einigungsversuches 
- Ausstellung der Bescheinigung nach § 305 InsO nach gescheitertem Einigungsversuch 
- Insolvenzantragstellung bei Gericht 
- Gerichtliche Vertretung im Insolvenzverfahren 
- Weitere Betreuung und Beratung von Klienten im Insolvenzverfahren auch in Fällen, in 

denen keine gerichtliche Vertretung erfolgt 
- Clearing und Weitervermittlung an andere Fachstellen und Behörden 
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Aktuelle Entwicklungen 
 
Neben der Pandemie war auch die Neuregelung des Verbraucherinsolvenzverfahrens ein 
wichtiger Sonderfaktor im Jahr 2021. Mit Beginn des Berichtsjahres trat eine Reform der 
Insolvenzordnung in Kraft, die mit gravierenden Verbesserungen für überschuldete Men-
schen verbunden ist. Wichtigste Veränderung ist eine Verkürzung der Wohlverhaltens- 
und Abtretungsphase von sechs auf drei Jahre. Diese Neuregelung hat dazu geführt, dass 
in vielen Fällen mit dem Antrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens ge-
wartet wurde. Dementsprechend weist die Statistik eine erhebliche Zunahme in diesem 
Beratungsbereich auf: 
 

- Mehr Unterstützungen beim Antrag auf Insolvenzeröffnung 
- Eine signifikante Zunahme (41 statt 23) durchgeführter außergerichtlicher Einigungs-

versuche 
- Eine signifikante Zunahme (28 statt 17) eröffneter Verbraucherinsolvenzverfahren 
- Eine Zunahme bei der Gläubigerzahl und der Forderungshöhe 
 

Mit Inkrafttreten des Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetzes  zum 01.12.2021 
bekamen die anerkannten Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen neue Möglichkeiten, 
durch gerichtlich anerkannte Bescheinigungen Pfändungsschutzmaßnahmen bei P-Kon-
ten zu erwirken. Entsprechende Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern müssen 
stets sehr kurzfristig bearbeitet werden um rechtzeitig die Schutzwirkung zu erzielen. 
 

 
Telefonsprechstunden  
 
Die von uns fünfmal wöchentlich angebotene telefonische Kurzberatung bietet für die Bür-
gerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg eine Möglichkeit, bereits vor einem aus-
führlichen, vorab vereinbarten Beratungsgespräch dringende, akut aufgetretene Frage-
stellungen zu erörtern.  
Bei den betreffenden Fallkonstellationen handelt es sich um gravierende Themen, die die 
Existenz des Ratsuchenden beispielsweise aufgrund von aktuellen Miet- oder Strom-
schulden oder in Bezug auf gerichtliche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen betreffen und 
meist unverzügliches Handeln erfordern. 
 
Personen mit aktuellen Miet- oder Stromschulden sowie Betroffene mit einer Kontopfän-
dung, die kurzfristig eine P-Konto-Bescheinigung benötigen, erhalten daher umgehend 
einen Beratungstermin. 
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Zusätzliche Informationsangebote 
 
Unsere Schuldnerberatungsstelle bietet außerdem für die Ratsuchenden zahlreiche kos-
tenfreie Broschüren, Flyer und Informationsblätter über unterschiedliche Themen wie bei-
spielsweise gerichtliches Mahnverfahren, Lohn-, Konto- und Sachpfändung, wie auch das 
Verbraucherinsolvenzverfahren an. 
 
 
 
II. Weitere Tätigkeiten im Berichtsjahr 
  
Qualitätssicherung 
 
Aufgrund der fachlichen Anforderungen in Verbindung mit regelmäßigen Änderungen in 
der Gesetzgebung ist eine kontinuierliche Teilnahme an entsprechenden Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen für die umfassende Beratungstätigkeit unabdingbar. 
Durch die auch in 2021 fortdauernde Coronalage wurden die Veranstaltungen überwie-
gend in Online-Formaten durchgeführt. 
 
Im Berichtsjahr 2021 nahmen die Mitarbeiterinnen an folgenden Veranstaltungen teil: 
 

- „Aktuelle Entwicklungen und Rechtssprechungen“, 1/21 und 12/21, BAG SB 
- „Das neue Insolvenzrecht – was sich mit der Verkürzung ändert“, BAGSB 
- „Grundlagen der Glücksspielsucht“, Bayerische Akademie für Sucht-und Gesund-

heitsfragen 
- „Das SGB II in der Insolvenz- und Schuldnerberatung“, Bernd Eckhart 
- Seminarreihe „Zugang  zum Gesundheitssystem für EU Bürger/innen“ BAGFW-

Mitgliedsverbände und die Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer, verschie-
dene Module 

- „Beratung von Kleinst- und Soloselbständigen in der Coronapandemie“, Diakonie   
Bayern 

- „P-Konto Reform 2021“, Diakonie Bayern 
 
 
Teilnahme an Bundesstatistik 
 
Teilnahme an der Basisstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushalte des Sta-
tistischen Bundesamts. 
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Arbeitskreise/Tagungen/Kooperation 
 
Zum Erfahrungsaustausch und zur Bündelung von Synergieeffekten wurden Arbeitskreise 
und Tagungen von den Mitarbeitern besucht, aufgrund von Corona auch dies überwie-
gend, aber nicht nur, in Online-Formaten: 
 

- Teilnahme an den Arbeitskreisen Schuldnerberatung der Diakonie Bayern 
- Teilnahme am Arbeitskreis „Schuldnerberatung in der JVA“ 
- Treffen der Beratungsstellen Landkreis Augsburg, veranstaltet vom Landratsamt 

Augsburg 
- Bayerische Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft LAG 

 
Eine Mitarbeiterin beteiligte sich an der Gestaltung des Internetauftrittes des DW Bayern 
hinsichtlich der Schuldnerberatung. 
 
Unsere Beratungsstelle arbeitet mit den Fachdiensten des Diakonischen Werkes Augs-
burg zusammen, so mit der Kirchlichen Allgemeinen Soziale Arbeit (KASA), der Materiel-
len Hilfe „kiloweise“, dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI), der Evangelischen Ehe-, 
Lebens- und Familienberatung , der Integrationsberatung und der Wohnungslosenhilfe. 
 
Dies bedeutet für unsere Ratsuchenden ein rasches „Spannen“ von Unterstützungsnet-
zen auf kurzen unkomplizierten Wegen. 
 
Bewährt hat sich auch die Zusammenarbeit mit dem Besonderen Sozialen Dienst (BSD) 
des Landratsamtes Augsburg, dem Bildungswerk Kolping und der Suchtberatung der 
Caritas. 
 
Auch der Beratungsvertrag mit einem praktizierenden Rechtsanwalt wurde in 2021 fort-
geführt, so können wir uns weiterhin bei rechtlichen Fragestellungen an ihn wenden. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Augsburger Allgemeine hat im vergangenen Jahr in mehreren Artikeln über Schulden 
und die Arbeit der Schuldnerberatung berichtet (siehe Presseartikel in der Anlage). 
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III. Schuldnerberatung in Zahlen 
 
Statistik 

   2021  2020  
   Anzahl   Anzahl   
       
Klienten        
Anzahl der Neuaufnahmen     332    324  
       
Anzahl der Beratungsgespräche   1019  1209  
                                           davon persönlich*     416    479  
                                                      telefonisch**     603    730  
       
Langfristige Beratung     237    140  
       
Laufende Fälle aus den Vorjahren       49      82  
* 2020 + 2021: Auch Telefonate, die vorher als Beratungstermin vereinbart wurden/Ausführliche Beratungen 
** 2020 + 2021: Telefonate, die ohne vorherige Vereinbarung geführt wurden/ Kurzberatungen 
 
  

 
 
 

    

Schuldnerprofil ausgewertet wurden die   2021  2020  
Neuaufnahmen im jeweiligen Jahr   Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  
       
Zugang        
Empfehlung Freunde/ Bekannte      32 10 %   36 11 % 
Eigeninitiative   163 49 % 195 60 % 
Fallmanager/ Arbeitsvermittler/ Jobcenter       2   1 %     7   2 % 
Andere Beratungsstellen/Einrichtungen     60 18 %   58 18 % 
Sonstige     75 23 %   28   9 % 
       
Gesetzliche Grundlage        
SGB II     65 20 %   86 27 % 
ALG-I-Bezieher     22   7 %   30   9 % 
Erwerbstätig   162 49 % 135 42 % 
Sonstiges (Rentner etc.)     83 25 %   73 23 % 
       
Geschlecht        
Männlich   176 53 % 178 55 % 
Weiblich   156 47 % 146 45 % 
       
Familienstand        
Ledig   112 34 % 128 40 % 
Verheiratet   102 31 %   98 30 % 
Geschieden     77 23 %   64 20 % 
Verwitwet     11   3 %   11   3 % 
Getrennt lebend     30   9 %   23   7 % 
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  2021 
Anzahl 

 
Anteil 

2020 
Anzahl 

 
Anteil 

       
Im Haushalt lebende Kinder        
ohne Kinder   178 54 % 174 54 % 
ein Kind     72 22 %   73 23 % 
zwei Kinder     52 16 %   48 15 % 
mehr als zwei Kinder     30   9 %   29   9 % 
       
Alter        
   18-27 Jahre     31   9 %   37 11 % 
   28-40 Jahre     95 29 % 112 35 % 
   41-60 Jahre   167 50 % 138 43 % 
über 60 Jahre     39 12 %   37 11 % 
       
Berufsausbildung        
mit Ausbildung   218 66 % 201 62 % 
ohne Berufsausbildung   114 34 % 123 38 % 
       
Problemursachen (Mehrfachnennungen)        
Arbeitslosigkeit     27    31  
Scheidung/ Trennung     48    44  
Ehemalige Selbständigkeit     48    56  
Schwierigkeiten mit der Wirtschaftsführung     55    78  
Mithaftung     14      28   
Immobilienfinanzierung       5       6   
Krankheit     45    38  
Straffälligkeit     11     13            
Sucht/ Spiel     13     14   
Dauerhaftes Niedrigeinkommen     63    64  
Sonstiges   106    36  
       
Anzahl der Gläubiger        
     1-  6   173 52 % 191 59 % 
     7-10     68 20 %   66 20 % 
   11-20     51 15 %   43 13 % 
   21-40     35  11 %   19   6 % 
über 40       5    2 %     5   2 % 
       
Höhe der Forderungen        
         1-5.000 €     60 18 %   58 18 % 
  5.001-10.000 €     49 15 %   39 12 % 
10.001-20.000 €     59 18 %   69 21 % 
20.001-50.000 €     98 30 %   84 26 % 
   über  50.001 €     66 20 %   74 23 % 
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   2021  2020  
   Anzahl   

2021 
Anzahl   

2020 
       
Beratungsinhalte /-tätigkeiten  (Mehrfachnennung)   
Ausgewertet werden Neuaufnahmen und Übernahmen aus 
den Vorjahren 

      

Haushaltsanalyse, Beratung zur Ausgabenreduzierung   251  223  
Beratung bei Mietschulden     37    41  
Beratung bei Stromsperre     32    22  
Erhalt oder Einrichtung eines Girokontos     42    66  
Beratung bei einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe     11    16  
Information zu Pfändungsschutz   306  302  
P-Kontobescheinigung     92    98  
Unterstützung bei bestehender Pfändung     89  117  
Unterstützung Erhalt und Erwerb einer Arbeitsstelle     12    23  
Informationen zu Sanierungsperspektiven   186  168  
Kontaktaufnahme mit Gläubigern     21    19  
Durchführung von Verhandlungen     10    10  
Vermittlung an andere Fachstellen     51    69  
Hinzuziehung von Stiftungen       5      6  
Unterstützung bei Immobilienangelegenheiten       4    10  
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten     41    68  
Informationen zur Verbraucherinsolvenz   183  176  
Infos zu Regelinsolvenz und Hilfestellung beim Zugang     13    19  
Unterstützung bei Antrag auf Eröffnung Insolvenz     26    21 
Durchführung außergerichtlicher Einigungsversuch     41    23   
Vergleich außergerichtlicher Einigungsversuch       2      0  
Bescheinigung InsO ausgestellt     33    30  
Gerichtliche Vertretung Insolvenzverfahren     16    12  
Eröffnung Verbraucherinsolvenzverfahren     29    17  
Unterstützung im laufenden Verfahren     19    19  
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